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1. Umfang der Beiträge  
 
Da die maximale Seitenzahl pro Heft limitiert ist und zugleich verschiedene 
Rubriken unterzubringen sind, sollte der Umfang für die einzelnen Beiträge wie 
folgt eingegrenzt werden: 
 
a) Leitartikel und Zusammenfassungen der Rechtsprec hung 

ca. 50'000 Zeichen (inkl. Fussnoten und Leerzeichen) 
 
b) Kurzbeiträge und Urteilsbesprechungen 

ca. 25‘000 Zeichen (inkl. Fussnoten und Leerzeichen) 
 
c) Buchbesprechungen / Glossen / Notizen 

ca. 15'000 Zeichen (inkl. Fussnoten und Leerzeichen) 
 
Die Anzahl Zeichen ist folgendermassen zu ermitteln: Im WORD auf EXTRAS 

klicken, dann auf WÖRTER ZÄHLEN; dort das Feldchen FUSS- UND ENDNOTEN BE-

RÜCKSICHTIGEN aktivieren und schliesslich bei ZEICHEN (MIT LEERZEICHEN) Zahl 
ablesen. 
 
 
2. Bezeichnung der Autorenschaft / Angaben für Auto renregister  
 
Nach den Überschriften der Beiträge sind nur Vorname und Name der Verfas-
senden mit akademischen Titeln anzugeben; Professoren können ausserdem 
ihre Herkunftsuniversität aufführen.  
 
Jeweils am Ende jeder Ausgabe wird ein separates Register der mitwirkenden 
Autoren geführt. Dort können Berufsbezeichnungen, Funktionen in Behörden, 
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Mitarbeit in Expertenkommissionen oder Arbeitsgruppen usw. angegeben wer-
den. Ebenfalls zugelassen sind die Angabe von Firmen- und Kanzleinamen, 
Telefonnummern und E-mail-Adressen.  
 
Die Verdankung einer allfälligen Mitarbeit durch Dritte (ohne Autorenstatus), 
Hinweise zur Motivation eines Beitrags oder die Offenlegung von Interessen-
vertretungen sind in einer ersten (*) Sternchen-Fussnote anzugeben. 
 
 
3. Vorspanne – English Summaries  
 
Zu den Leitartikeln und Kurzbeiträgen ist ein Summary vorzugweise bereits in 
Englisch zu konzipieren, welches in einigen Sätzen (ca. 1500 Zeichen inkl. 
Leerzeichen) die effektiven Highlights (Thesen) und Kernaussagen des Ge-
samttextes wiedergibt. Dieses Summary wird seitens der Redaktion durch einen 
Rechtsanwalt englischer Muttersprache nötigenfalls sprachlich redigiert und 
optimiert. 
 
 
4. Urteilsbesprechungen  
 
Bei der Besprechung von Gerichtsentscheiden ist der Sachverhalt kurz darzu-
stellen; ferner sollen die einschlägigen Erwägungen des Gerichts wiedergege-
ben werden. Das Verhältnis Sachverhalt/Urteilserwägungen – eigene Bemer-
kungen sollte in etwa 1/3 zu 2/3 betragen. 
 
Die Überschrift ist folgendermassen zu konzipieren (Beispiel): 

Widerrufbarkeit des Auflösungsbeschlusses einer AG 

BGE 123 III 473 ff i.S. XY 

Mit Bemerkungen von [Vorname und Name des Autors] 

 
 
5. Sprachen, Hervorhebungen (Auszeichnungen) im Tex t 
 
Die Beiträge sind in Deutsch, Englisch oder Französisch zu verfassen. Hervor-
hebungen im Text sowie Vornamen/Namen sind kursiv zu setzen. Insbesondere 
ist auf KAPITÄLCHEN-Schrift zu verzichten. 
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6. Titel-Ebenen und Inhaltsverzeichnis  
 
Die Gliederung ist möglichst auf vier Titel-Ebenen zu beschränken und folgen-
dermassen zu konzipieren. 

I.  

1. 

1.1 

1.1.1 

Den Beiträgen ist eine Inhaltsübersicht voranzustellen. 
 
 
7. Fussnoten und Randnoten  
 
Die Fussnoten sind fortlaufend zu nummerieren. Die Fussnotenzeichen sind in 
der Regel nach dem Satzzeichen zu setzen. 
 
Auf Randnoten im Haupttext ist generell zu verzichten. 
 
 
8. Peer Review  
 
Im Sinne einer Qualitätskontrolle werden sämtliche Beiträge vor der Publikation 
einer inhaltlichen und formellen Peer Review durch mindestens zwei Mitglieder 
des Redaktionskollegiums unterzogen. Im Bedarfsfalle werden den Autoren 
Überarbeitungs- oder Ergänzungsvorschläge unterbreitet.  
 
 
9. Redaktionsschluss  
 
- Heft 1/Februar: 1. Dezember  
- Heft 2/April:  1. Februar 
- Heft 3/Juni:  1. April  
- Heft 4/August: 1. Juni 
- Heft 5/Oktober: 1. August 
- Heft 6/Dezember: 1. Oktober 
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